
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

Art. 100 UN-K
 UN-K - Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen

Warenkauf

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2023

(1) Dieses Übereinkommen 2ndet auf den Abschluß eines Vertrages nur Anwendung, wenn das Angebot zum

Vertragsabschluß an oder nach dem Tag gemacht wird, an dem das Übereinkommen für die in Artikel 1 Absatz 1

Buchstabe a genannten Vertragsstaaten oder den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertragsstaat in Kraft

tritt.

(2) Dieses Übereinkommen 2ndet nur auf Verträge Anwendung, die an oder nach dem Tag geschlossen werden, an

dem das Übereinkommen für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Vertragsstaaten oder den in Artikel 1

Absatz 1 Buchstabe b genannten Vertragsstaat in Kraft tritt.

In Kraft seit 01.01.1989 bis 31.12.9999
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